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in Sachen

A. :
Angeklagter und Appellant

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,
vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. R. Jager,
Anklagerin und Appellatin

sowie

B. :
Geschadigte

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. Y.

betreffend

sexuelle Notigung

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom
14. Dezember 2009 (DG090014)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 10. Sep-
tember 2009 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 16).

Urteil der Vorinstanz:

(Urk. 44)
1. Der Angeklagte A. ist schuldig der sexuellen Noétigung im Sinne von Art. 189
Abs. 1 StGB.
2. Der Angeklagte A. wird bestraft mit 10 Monaten Freiheitsstrafe.

3.  Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre

festgesetzt.

4. Es wird vorgemerkt, dass die Geschadigte B. auf die Geltendmachung von

Schadenersatz und Genugtuung verzichtet hat.

5. Die Gerichtsgebulhr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.-.

Die Untersuchungskosten betragen Fr. 726.—.

6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, einschliesslich der-
jenigen der amtlichen Verteidigung und derjenigen der unentgeltlichen Gescha-

digtenvertretung, werden dem Angeklagten auferlegt.

7.  (Mitteilungen)

8.  (Rechtsmittel)



b)

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Angeklagten (Urk. 52):

Der Angeklagte sei freizusprechen.

Die Kosten sowohl des erst- als auch des zweitinstanzlichen Verfahrens

seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Dem Angeklagten sei fur das erstinstanzliche Verfahren eine Entschadigung
von CHF 1'900.-- zuzusprechen und fur das zweitinstanzliche eine Ent-
schadigung von CHF 2'000.--.

Dem Angeklagten sei sodann eine Genugtuung fur beide Verfahren von
CHF 1'000.-- zuzusprechen.

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft:

(schriftlich, Urk. 42)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Der Geschadigtenvertreterin (Urk. 53):

Das Urteil der Vorinstanz sei hinsichtlich des Schuld- und Strafpunktes zu

bestatigen.



Das Gericht erwagt:

l. Verfahrensgang

1. Mit Urteil vom 14. Dezember 2009 sprach das Bezirksgericht Affoltern den
Angeklagten der sexuellen N6tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB schuldig
(vgl. Urk. 44 S. 19 Dispositiv-Ziffer 1) und bestrafte ihn mit einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 10 Monaten (Urk. 44 S. 19 Dispositiv-Ziffer 2). Die Probezeit fur
den Vollzug der Strafe setzte die Vorinstanz auf zwei Jahre fest (Urk. 44 S. 19
Dispositiv-Ziffer 3). Gleichzeitig merkte die Vorinstanz vor, dass die Geschadigte
auf die Geltendmachung von Schadenersatz und Genugtuung verzichtet hatte
(Urk. 44 S. 19 Dispositiv-Ziffer 4). Die Kosten fur die Untersuchung und das
gerichtliche Verfahren, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und
der unentgeltlichen Geschadigtenvertretung auferlegte die Vorinstanz dem Ange-
klagten (Urk. 44 S. 19 Dispositiv-Ziffer 5 und 6).

2. Mit Eingabe vom 15. Dezember 2009 meldete der Angeklagte durch seinen
amtlichen Verteidiger fristgerecht Berufung an (vgl. Urk. 33), womit er einen Frei-
spruch unter Ausrichtung einer angemessenen Entschadigung forderte. Am
8. Marz 2010 erneuerte die Verteidigung den Antrag auf Freispruch des Ange-
klagten und brachte die Beanstandungen vor (vgl. Urk. 37). Mit Eingabe vom
8. Juni 2010 reichte die Verteidigung in Nachachtung der mit Prasidialverfligung
vom 19. Mai 2010 (Urk. 47) gemachten Auflage diverse Unterlagen zu den wirt-
schaftlichen Verhaltnissen des Angeklagten ins Recht (vgl. Urk. 49/1-4). Beweis-

antrage wurden keine gestellt.

3. Die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland beantragte demgegeniber mit
Eingabe vom 26. Marz 2010 die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils, gleich-
zeitig verzichtete sie ausdrucklich auf die Stellung von Beweisantragen
(vgl. Urk. 42).

4. Die Geschadigte erhob weder Berufung noch Anschlussberufung und

stellte auch keine Beweisantrage. Anlasslich der Berufungsverhandlung vom



27. September 2010 liess sie die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils

hinsichtlich des Schuld- und Strafpunktes beantragen (vgl. Urk. 53).

5. Nachdem sich der Prozess aufgrund der gegebenen Aktenlage noch nicht
als spruchreif erwies, wurden die Akten nach Durchfiuhrung der Berufungs-
verhandlung vom 27. September 2010 (vgl. Prot. Il S. 4 ff.) mit Beschluss vom
29. September 2010 gestutzt auf § 183 Abs. 2 StPO/ZH und § 278 StPO/ZH der
Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland Uberwiesen mit dem Ersuchen, die
Untersuchung zu erganzen (vgl. Urk. 54). Im Vordergrund der Untersuchungs-
erganzung stand die erneute Befragung der Geschadigten als Zeugin, in welchem
Rahmen - wie im genannten Beschluss eingehend erortert (vgl. Urk. 54) - die
Rechte des Angeklagten zu bericksichtigen waren und der Frage nach der
Zeugnisfahigkeit der Geschadigten aufgrund ihrer Behinderung allenfalls durch
den Beizug eines Sachverstandigen (vgl. § 147 StPO/ZH) besondere Beachtung

zu schenken war.

6. Nach erfolgter Untersuchungserganzung gingen die Akten hierorts am
22. Dezember 2011 wieder ein (vgl. urk. 64 und 65). Zu den durchgeflhrten
Untersuchungshandlungen sei an dieser Stelle auf die Akten verwiesen (vgl.
Urk. 65/55-61).

7. Mit Prasidialverfugung vom 6. Januar 2012 (Urk. 66) wurde dem Angeklagten,
der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie der Geschadigten Frist ange-
setzt, um zu erklaren, ob sie mit einer schriftlichen Fortsetzung des Berufungs-
verfahrens einverstanden sind und auf eine Offentliche Urteilsberatung und
Urteilsfallung zu verzichten. Wahrenddem die Staatsanwaltschaft Win-
terthur/Unterland sich mit einer schriftlichen Fortsetzung des Berufungsverfahrens
einverstanden erklarte (vgl. Urk. 68), liessen der Angeklagte und die Geschadigte
die mindliche Fortsetzung der Berufungsverfahrens beantragen (vgl. Urk. 70 und

72). Die Fortsetzung der Berufungsverhandlung fand am 2. Juli 2012 statt.



Il. Anwendbares Prozessrecht / Umfang der Berufung

1. Das vorinstanzliche Urteil datiert vom 14. Dezember 2009 (vgl. Urk. 44). Seit
1. Januar 2011 sind die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) und als ent-
sprechendes Ausfilhrungsgesetz das kantonale Gesetz Uber die Gerichts- und
Behordenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) in Kraft. Gemass Art. 453
Abs. 1 StPO werden Rechtsmittel gegen Entscheide, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes gefallt worden sind, nach bisherigem Recht beurteilt. Im vorliegenden
Berufungsprozess gelangen somit die Normen der bisherigen kantonalen Straf-
prozessordnung (StPO/ZH) und des kantonalen Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG/ZH) zur Anwendung.

2. Wie oben gesehen, verlangt die Verteidigung einen vollumfanglichen Frei-
spruch unter Ubernahme der Kosten durch die Staatskasse und Zusprechung
einer Entschadigung und Genugtuung an den Angeklagten (vgl. u.a. Urk. 52). Die
weiteren Parteien haben weder Berufung noch Anschlussberufung gegen das
vorinstanzliche Urteil erhoben. Mit Ausnahme der Vormerknahme des Verzichts
der Geschadigten auf die Geltendmachung von Schadenersatz und Genugtuung
(vgl. Dispositiv Ziffer 4), durch welche Anordnung der Angeklagte nicht beschwert
ist, weshalb diese in Rechtskraft erwachsen ist und was festzustellen ist (vgl.
§ 413 Abs. 3 StPO/ZH), steht das vorinstanzliche Urteilsdispositiv zur Disposition.

lll. Ausgangslage

1.  Anklagevorwurf

Dem Angeklagten wird zusammengefasst vorgeworfen, am 2. September 2008
wahrend einer Fahrt als Taxichauffeur die geistig behinderte Geschadigte durch
diverse im Einzelnen umschriebene Handlungen sexuell gendtigt eventuell sexuell

belastigt zu haben (vgl. Anklageschrift, Urk.16).



2. Standpunkt des Angeklagten

Der Angeklagte hat den ihm vorgeworfenen Sachverhalt in der Untersuchung, vor

Vorinstanz und auch im Berufungsverfahren stets vollumfanglich bestritten.

3. Urteil der Vorinstanz

Die Vorinstanz gelangte in ihrem Urteil zum Schluss, aufgrund der Schilderungen
der Geschadigten gegenuber den Betreuerinnen C._~ und D.__ unmittel-
bar nach dem Vorfall sei erstellt, dass der Angeklagte wahrend der Fahrt die
Bruste der Geschadigten massierte und ihr zwischen die Beine fasste. Mit Bezug
auf den Vorwurf, der Angeklagte habe der Geschadigten Kisse gegeben, hielt die
Vorinstanz daftr, dass dies weder aus der unmittelbar nach dem Vorfall gemach-
ten Aussage der Geschadigten noch aus den Zeugenaussagen zweifelsfrei abge-
leitet werden konne. Ebenfalls erhebliche Zweifel ergaben sich bei den Vorwurfen,
der Angeklagte habe unter die Hosen der Geschadigten an ihre Scheide gegriffen
sowie dass er sein Geschlechtsteil aus der Hose gezogen habe und zur Gescha-
digten gesagt haben solle, dass er zu ihr ins Bett kommen wolle, um zu "bumsen”
und Kinder zu machen. Aufgrund der Zeugenaussagen und der Aussage der Ge-
schadigten konnten diese Vorwurfe nicht rechtsgentgend erstellt werden (vgl.
Urk. 44 S. 14).

IV. Beanstandungen

1. In ihrer Schrift vom 8. Marz 2010 beanstandete die Verteidigung die gesamte
Beweiswurdigung der Vorinstanz unter Hinweis auf die Ausfihrungen an der
Hauptverhandlung. Insbesondere wurde gerlgt, das Gericht habe sich nicht
eingehend mit dem eigentlichen Hauptbeweismittel — der Aussage der Geschadig
ten — auseinandergesetzt. Nicht fundiert auseinandergesetzt habe sich das
Gericht sodann mit der detailliert von der Verteidigung dargestellten Interaktion
zwischen der Geschadigten und der befragenden Polizistin einerseits sowie mit
der Interaktion der Geschadigten mit ihren Betreuerinnen andererseits. Weiter
bemangelte die Verteidigung — unter AuffUhrung eines konkreten Beispiels —

die Ausfuhrungen des Gerichts als bisweilen aktenwidrig. Schliesslich hielt die



Verteidigung fest, die Beweiswurdigung sei sowohl mit Bezug auf die Frage, ob
Uberhaupt irgendein Ubergriff stattgefunden habe, als auch mit Bezug auf die
Frage, ob der Angeklagte die Geschadigte irgendwie gendtigt habe, vollkommen

ungenugend und habe somit zum falschen Ergebnis gefuhrt (vgl. Urk. 37 f.).

Unabhangig von der "mangelhaften Sachverhaltsdarstellung" beanstandete die
Verteidigung die durch die Vorinstanz vorgenommene rechtliche Wurdigung
(vgl. Urk. 37 S. 2).

2. Anlasslich der Berufungsverhandlung brachte der Verteidiger folgendes vor
(Urk. 52 u. Prot. Il S. 10-11): Ausgangspunkt des gegen den Angeklagten beste-
henden Verdachtes und eigentliches Kernbeweismittel im vorliegenden Verfahren
stellten die von der Geschadigten anlasslich der polizeilichen Einvernahme
gemachten Aussagen dar. Eine Befragung der Geschadigten als Zeugin habe nie
stattgefunden. Damit seien die von der Geschadigten gegentber der Polizei
gemachten Aussagen vollkommen unverwertbar. Sie muissten demnach so
behandelt werden, als waren sie nicht in den Akten. Somit durften sie auch im
Zusammenhang mit der Wirdigung Ubriger Beweismittel nicht mitbertcksichtigt
werden. Aus diesen Griunden seien auch die Aussagen der Geschadigten, welche
sie angeblich gleich nach dem Vorfall gegenuber ihren Betreuerinnen D.__
und C.__ gemacht habe, vollkommen unverwertbar. Wirde man namlich zu-
lassen, dass angebliche Aussagen der Geschadigten gegenuber den Zeuginnen
in dieser Konstellation beachtet wirden, so wirden im Ergebnis wieder Aussagen
der Geschadigten berucksichtigt. Da die Geschadigte jedoch nie als Zeugin be-
fragt worden sei, durfe auf ihre angeblich gemachten Aussagen aber in keiner
Weise abgestellt werden. Dies unabhangig davon, ob solche Aussagen gegen-
Uber der Polizei oder unmittelbar nach dem angeblichen Vorfall gegenuber den
beiden Zeuginnen gemacht worden seien. Genau dies habe die Vorinstanz aber
getan und ihren Schuldspruch praktisch ausschliesslich damit begrindet. Pro-
zessual verwertbar blieben einzig die Aussagen der Zeuginnen C._  und
D._ und zwar nicht in Bezug auf das, was ihnen die Geschadigte angeblich
gesagt habe, sondern lediglich in Bezug auf den Umstand, dass die Geschadigte

aufgeregt gewesen sei. - Bei dieser prozessualen Ausgangslage hatte der



Staatsanwalt Uberhaupt nicht Anklage erheben und die Vorinstanz erst recht kei-
nen Schuldspruch ausfallen duarfen. Das Obergericht durfe die Sache nun nicht
einfach zurtiickweisen, da sonst der Angeklagte noch ein drittes Mal unzuldssig an
den Pranger gestellt werde. Gestutzt auf § 182 StPO musse jemand, der vor Ge-
richt gestellt werde, entweder verurteilt oder freigesprochen werden. Uberdies sei
nicht anzunehmen, dass sich eine seridse Zeugenbefragung der Geschadigten zu
einem Vorfall, der sich vor Uber zwei Jahren ereignet habe, durchfuhren lasse. Im
Weiteren brachte der Verteidiger vor, die Vorinstanz habe eine vdllig unhaltbare
Beweiswurdigung vorgenommen. Mit den Vorbringen der Verteidigung anlasslich
der Hauptverhandlung habe sie sich Uberhaupt nicht auseinandergesetzt. Er kon-
ne dazu auf die Ausfuhrungen im vorinstanzlichen Pladoyer betreffend die Vide-

obefragung verweisen.

Aufgrund des Uberraschenden Beweisergebnisses der Vorinstanz, so der Ver-
teidiger weiter, habe er sich veranlasst gefuhlt, die Aussagen der Geschadigten
einem Psychiater zu unterbreiten. Dieser habe die Auffassung vertreten, dass
ohne eine psychiatrische Abklarung des Opfers eine Aussagewurdigung uber-
haupt nicht moglich sei. Die sonst angewendeten 19 inhaltlichen Realkriterien
(Steller Kéhnken) zur Bewertung der Glaubhaftigkeit von Aussagen, konnten im
Fall der Geschadigten aufgrund ihrer beschrankten kognitiven Fahigkeiten kaum

Anwendung finden.

Schliesslich flhrte der Verteidiger aus, es sei vollends nicht nachvollziehbar, dass
die Vorinstanz aus den Aussagen des Angeklagten etwas Belastendes ableiten
wolle, wie sie das beispielsweise in ihrem Urteil auf S. 13 gemacht habe, wo sie
aus dem Umstand, dass der Angeklagte den ihm vorgeworfenen Sachverhalt
immer wieder als unverstandlich, als Dummbheit, als nicht richtig oder gar als
lacherlich abtat, ableitete, seine Aussagen seien aufgrund des inneren Gehalts
als unglaubhaft zu taxieren. Dazu sei zu sagen, dass es wohl kaum ein "norma-
les" Verhalten fur jemanden gebe, der plotzlich mit solchen Vorwurfen konfrontiert
werde. Geradezu aktenwidrig seien sodann die Ausflhrungen der Vorinstanz,
wonach es sich bei der Darlegung des Angeklagten Uber den Vorfall mit dem

Kofferraumdeckel, um eine reine Schutzbehauptung handle.

Bei dieser Ausgangslage kdnne einzig ein Freispruch erfolgen.



3. Anlasslich der Fortsetzung der Berufungsverhandlung — mithin nach erfolgter
Beweiserganzung (vgl. Urk. 65/55-61) - fuhrte die Verteidigung schliesslich aus,
die zwischenzeitlich erfolgte Befragung der Geschadigten durch die Staatsanwalt-
schaft sei nach den Grundsatzen Uber die Befragung als Auskunftsperson nach
Art. 178 StPO erfolgt. Da das vorliegende Verfahren jedoch noch nach der
Zurcher Strafprozessordnung durchgefuhrt werde, hatte die Befragung als Zeugin
erfolgen mussen. Man musse sich deshalb ernsthaft fragen, ob dies nicht erneut

zur Unverwertbarkeit der Aussagen der Geschadigten flhre.

Zur Sache fuhrte der Verteidiger aus, die erneute Befragung habe die bereits
vorher bestehenden unuberbrickbaren Zweifel daran, dass sich die Sache wie in
der Anklageschrift beschrieben zugetragen haben soll, gestarkt und neue Zweifel
und Widersprtiche hervorgebracht. Das einzige, was im vorliegenden Fall festzu-
stehen scheine, sei, dass die Geschadigte unmittelbar nach der fraglichen Taxi-
fahrt vollkommen aufgeregt und ausser sich gewesen sei. Man konne sich leicht
vorstellen, wie die offenen Aggressionen des Angeklagten, nachdem sich dieser
am Kofferraumdeckeln den Kopf angeschlagen hatte, und deshalb die Geschadig-
te mit "Hau ab und sitz ins Auto" anfuhr, auf die Geschadigte gewirkt haben
mussten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass dieser offene Aggress des Angeklag-
ten die Geschadigte aufgrund ihrer Disposition aus der Fassung gebracht habe.
Das Thema "Pravention Sex" und "Beflrchtung von Missbrauch" prage das
gesamte Umfeld der Geschadigten. So hatten die Betreuerinnen allesamt als
Zeuginnen ausgefluhrt, dass es stets eine zentrale Sorge gewesen sei, dass die
Geschadigte aufgrund ihrer Disposition in sexueller Hinsicht ausgenutzt werde.
Gleiches gehe aus dem Bericht von Dr. med. E.__ hervor. Dies fuhre zu drei-
erlei Konsequenzen: Erstens: Die Betreuerinnen der Geschadigten, welche als
erste befragt worden seien, hatten nicht unbefangen ausgesagt, sondern ihre
Aufmerksamkeit auf ihre stete Beflrchtung einer moglichen sexuellen Ausbeutung
der Geschadigten gerichtet. Zweitens: Die standige Thematisierung des Miss-
brauchs habe sich auch im Aussageverhalten der Geschadigten niedergeschla-
gen. So erwecke insbesondere die Zeugenaussage der Geschadigten, z.B. auf
S. 12, den Eindruck, dass die Geschadigte nicht Uber etwas Erlebtes spreche,

sondern das wiedergebe, was man ihr eingetrichtert habe hinsichtlich ihres Ver-



haltens, wenn jemand Kontakt zu ihr suche. Drittens: Die Geschadigte sei wah-
rend Jahren in der Therapie darauf getrimmt worden, bei jedem Korperkontakt
sofort "Stopp, habe ich nicht gerne, etc." zu sagen. Nun habe sie aber gemass
ihren eigenen Aussagen dies dem Angeklagten gegenlber gerade nicht gesagt,
weshalb es sehr wahrscheinlich sei, dass es auch nicht zu entsprechenden
Beruhrungen gekommen sei. Weiter bemerkte der Verteidiger, dass die
Geschadigte auf die Frage, ob sie bei der Polizei die Wahrheit gesagt habe mit
einem klaren "Nein" geantwortet habe. Als ihr die Frage nochmals gestellt worden
sei, habe sie selbstandig und deutlich bekraftigt, dass das, was sie erzahle nicht
stimme. Diese Aussagen konne man nicht einfach Ubergehen. Weiter fanden sich
verschiedene Beispiele, welche verdeutlichten, dass sich die Aussagen der
Geschadigten nicht auf selbst Erlebtes beziehen wirden, sondern dass sie durch
eine Auswahlsendung an Antworten die Erwartungen der Befrager zu erfillen
versuche. Das sei der Geschadigten nicht vorzuwerfen, entspreche aber einfach
ihrer Disposition. Geradezu unerhdrt und im Sinne der Wahrheitsfindung ein
eigentlicher Supergau sei, was auf den Seiten 22 und 23 des Befragungsproto-
kolls festgehalten worden sei. Entgegen vehementen Protesten der Verteidigung
habe man der Geschadigten die zentralen Sequenzen der ersten polizeilichen
Befragung vorgespielt und anschliessend sei die Geschadigte dann jeweils
gefragt worden, ob sie damals die Wahrheit gesagt habe, was sie erwartungsge-
mass mit einem knappen "ja" abgenickt habe. Ein solches Vorgehen sei absolut
unzulassig und es konne aus dem Umstand, dass die Geschadigte die ent-
sprechenden Videosequenzen knapp bestatigt habe, nichts zu Ungunsten des

Angeklagten geschlossen werden.

Von Bedeutung sei weiter die Zasur in der Befragung zwischen der Fragebeant-
wortung zum Themenkomplex der angeblichen Missbrauchshandlungen und der
von der Verteidigung gestellten Fragen auf den S. 23 ff.. Nachdem die Gescha-
digte die Fragen betreffend die angeblichen Missbrauchshandlungen stets unklar
und widerspruchlich beantwortet habe, seien die Antworten bezuglich der von der
Verteidigung gestellten Fragen viel klarer und konsistenter. Und zwar insbesonde-
re dann, wenn Dinge gefragt worden seien, welche tatsachlich erstellt gewesen

seien oder Dinge, welche die Version des Angeklagten beinhaltet hatten. Er habe



mit seiner Befragung der Geschadigten unter Beweis stellen wollen, wie einfach
die Geschadigte durch den Tonfall der Fragestellung beeinflussbar gewesen sei,

was klar der Fall und offensichtlich sei.

Anders als die Geschadigte habe der Angeklagte sehr konstant und wider-
spruchsfrei ausgesagt. Fest stehe der Zwischenfall mit dem Kofferraum. Ebenso
habe auch die Geschadigte bestatigt, dass der Angeklagte auf der Fahrt witend
und laut gewesen sei. Weiter sei zu beachten, dass der Angeklagte seine
Aussage, dass er wutend und aggressiv gewesen sei, gemacht habe, bevor er
damit konfrontiert worden sei, dass die Geschadigte nach der Autofahrt vollig auf-
gelost gewesen sei. Wenn man nun davon ausgehe, dass der Angeklagte auf der
Fahrt ausser sich gewesen sei und in allen Sprachen geflucht habe, so entspre-
che dies wohl nicht dem Vorgehen einer Person, welche eine geistig behinderte
Person in Ausnultzung ihrer Geistesschwachheit ausgreifen wolle. Vielmehr wirde
eine solche Person durch gutes Zureden versuchen, die fehlende Distanziertheit

auszunutzen.

Weiter fuhrte der Verteidiger aus, das Arbeitspapier von Dr. med. F._ setze
sich mit den Aussagen der Geschadigten auseinander. Es musse der Schluss ge-
zogen werden, dass gestutzt auf die Aussagen der Geschadigten keine Verurtei-
lung erfolgen kdnne. Zum erstellten Gutachten sei zu erwahnen, dass man eigent-
lich hatte klaren missen, wie gut die Geschadigte Erlebtes wiedergeben kdnne.
Genau das habe man aber unterlassen. Wenn der Gutachter zum Schluss
komme, die Geschadigte sei einvernahmefahig, so misse man aber alle Aus-
sagen ernst nehmen und nicht jene betreffend sexuelle Vorkommnisse isolieren
und davon ausgehen, mit ein bisschen berlihren da und dort sei der Kerngehalt
des Sachverhalts erstellt (Urk. 76).

V. Sachverhalt

1.  Allgemeines zur Beweiswiirdigung und zum Grundsatz in dubio pro reo

1.1. Nachdem der Angeklagte die in der Anklageschrift gegen ihn erhobenen

Vorwurfen in Abrede stellt, sind die bestrittenen Sachverhalte aufgrund der Unter-



suchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Argumente nach den allgemein

gultigen Beweisregeln zu erstellen.

1.2. In diesem Zusammenhang hat bereits die Vorinstanz auf den Grundsatz der
freien Beweiswirdigung und auf die Maxime "im Zweifel fir den Angeklagten”
hingewiesen und dazu die massgeblichen theoretischen Richtlinien zusammen-
gefasst (vgl. Urk. 44 S. 5 f.), worauf zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden kann (§ 161 GVG/ZH).

1.3. Erganzend ist auszuflihren, dass das Bundesgericht bei der Aussagenwdir-
digung in seiner neueren Rechtsprechung von der sogenannten Nullhypothese
ausgeht (BGE 129 | 49 E. 5; Entscheid vom 19. Juni 2008, 6B_96/2008). Zu
Uberprufen ist mit anderen Worten in erster Linie die Hypothese, ob die aussa-
gende Person unter Berlcksichtigung der Umstande, der intellektuellen
Leistungsfahigkeit und der Motivlage ihre Aussage auch ohne realen Erlebnishin-
tergrund machen konnte. Bei der Wurdigung von Aussagen ist folglich nicht
einfach auf die Personlichkeit oder allgemeine Glaubwurdigkeit von Aussagenden
abzustellen, denn dies lasst keinen allgemeinen Ruckschluss auf die Glaubhaf-
tigkeit von Aussagen zu. Massgebend ist vielmehr die Glaubhaftigkeit der konkre-
ten, im Prozess relevanten Ausserungen (vgl. R. Bender, Die haufigsten Fehler
bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, in SJZ 81 [1985] S. 53 ff.; Bender/
Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Glaubwirdigkeits- und Beweis-
lehre, Vernehmungslehre, 3. Aufl., Minchen 2007, N. 310 ff. und 350 ff.).

2. Zuden Aussagen

2.1. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid vorerst die Aussagen des Angeklag-
ten, diejenigen der Geschadigten in ihrer ersten Einvernahme sowie jene ihrer
Betreuungspersonen C.  und D._ | die als Zeuginnen befragt wurden,
zusammengefasst (Urk. 44 S. 7 - 11 Ziff. 2.5 - 2.8.), worauf in Anwendung von §
161 GVG/ZH grundsatzlich verwiesen werden kann. Weiter liegen Zeugenaussa-

gen einer Mitarbeiterin des Arbeitgebers des Angeklagten (G. , Urk. 6/1)



sowie diejenige der Geschadigtenvertreterin (Rechtsanwaltin lic.iur. Y.
Prot. | S. 5 ff., Urk. 65/56/1) vor.

2.2. Hinsichtlich der Glaubwirdigkeit des Angeklagten fuhrte die Vorinstanz aus,
es sei zu beachten, dass er keiner Wahrheitspflicht unterliege und ein Interesse
daran habe, das Geschehen in einem fur ihn glnstigen Licht erscheinen zu
lassen (Urk. 44 S.6). Soweit ihm dadurch eine verminderte Glaubwurdigkeit
unterstellt wird, ist darauf hinzuweisen, dass diese Feststellung gegen die
Unschuldsvermutung verstdsst, denn auch ein Unschuldiger, der beschuldigt wird,
hat ein legitimes Interesse daran, die Geschehnisse in einem fur ihn glnstigen
Licht darzustellen. Was die Glaubwurdigkeit der Ubrigen einvernommenen
Personen betrifft, so ist vorweg festzuhalten, dass auch diesbezuglich keine

Hinweise vorliegen, welche an deren Glaubwurdigkeit zweifeln liessen.

2.3. Im Folgenden sind die verschiedenen Aussagen hinsichtlich ihrer Glaub-

haftigkeit im Einzelnen zu wurdigen.

3. Wirdigung der Aussagen der Geschéadigten

3.1. Die Geschadigte wurde ein erstes Mal am 22. September 2008, mithin
beinahe drei Wochen nach dem Vorfall vom 2. September 2008 befragt. lhre
Befragung wurde auf Video aufgenommen (vgl. 2 DVD in Urk. 2, vgl. dazu auch
die Berichte in Urk. 3 und 4) und fand bekanntlich in Abwesenheit des Angeklag-
ten, damit in Verletzung seiner Teilnahme- und Fragerechte und - entgegen der
Bemerkung der Staatsanwaltschaft im Schreiben vom 10. Juni 2011 (vgl.
Urk. 65/60/7) - nicht "unter Wahrung aller Vorschriften" statt, was nach standiger
Praxis (und nicht "in Abanderung der langjahrigen Praxis", vgl. Urk. 65/60/7) ihre
prozessuale Unverwertbarkeit nach sich zog. Ihre zweite Einvernahme erfolgte
am 15. Dezember 2011 (vgl. Urk. 65/56/2), damit 4 1/3 (!) Jahre nach dem Vorfall.
In der Zwischenzeit erstattete Dr. H.__ vom Institut fur Rechtsmedizin der
Universitat Zurich ein medizinisches Gutachten zur Einvernahmefahigkeit der
Geschadigten (vgl. Urk. 65/57/3).



3.2. Vorweg ist festzuhalten, dass die aufgeflihrte zeitliche Distanz zwischen
Ereignis und Aussage hohe Anforderungen an das Erinnerungsvermogen und die
Gedachtnisleistung eines jeden Menschen stellt. Nicht erstaunlich ist daher, dass
dieser zeitliche Faktor massgeblich das Ergebnis einer solchen Befragung beein-
flusst. Umso akzentuierter stellt sich diese zeitliche Problematik im vorliegenden
Fall dar, zumal bei der Geschadigten eine geistige Behinderung vorliegt. Im
Einzelnen wird im Folgenden naher auf die Aussagen eingegangen. Schon jetzt
ist indessen festzuhalten, dass dieser unerfreuliche Ablauf nicht vom Angeklagten
zu verantworten ist und sich demgemass dadurch entstehende Unsicherheiten in
den Aussagen der Geschadigten nicht zulasten des Angeklagten auswirken
konnen, wie dies auch der Verteidiger anlasslich der Fortsetzung der Berufungs-

verhandlung vorbrachte (Prot. Il S. 23).

3.3. Es wurde im Beschluss vom 29. September 2010 festgehalten, dass der
Frage nach der Zeugnisfahigkeit (und nicht der Zurechnungsfahigkeit, wie der
Beschluss im Gutachten falsch zitiert wird, vgl. Urk. 65/57/3 S. 2) der Geschadig-
ten aufgrund ihrer Behinderung besondere Aufmerksamkeit zu schenken war (vgl.
Urk. 54 S. 16). Dabei ging es - wie im Beschluss ausgeflihrt wurde (vgl. Urk. 54
S. 8 unter Hinweis auf Robert Hauser, der Zeugenbeweis im Strafprozess mit
Berucksichtigung des Zivilprozesses, Zurich 1974, S. 64 f.) - darum abzuklaren,
ob die Geschadigte die Fahigkeit besitzt, Tatsachen wahrzunehmen, sie im
Gedachtnis festzuhalten und anschliessend aus der Erinnerung dariber zu

berichten.

3.3.1. Die Staatsanwaltschaft liess diesbezuglich ein medizinisches Gutachten
erstellen. Der Gutachter kam dabei zum Schluss, die Geschadigte sei in der Lage
(und sie sei es auch in den bereits erfolgten Explorationen gewesen), den Sinn
der Befragung zu verstehen und insbesondere hinsichtlich des sexuellen Miss-
brauchs Angaben zu machen (Urk. 65/57/3 S. 11). Dazu fuhrte er aus, die kogniti-
ven und emotionalen Erlebnisinhalte der Geschadigten entsprachen denen eines
schulpflichtigen Kindes, wobei eine exakte Bestimmung des Entwicklungsstandes
keine wesentliche Rolle spiele. Aus forensisch-psychiatrischer Sicht musse viel-

mehr beachtet werden, dass die Geschadigte ein stabiles und kongruentes



Aussageverhalten hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs zeige. Hinweise auf
kognitive Einschrankungen, Situations- oder Realitatsverkennungen, Halluzinatio-
nen oder andere Sinnestauschungen fanden sich nicht. Das bei der aktuellen und
auch der friheren Exploration erkennbare nervése und angespannte Verhalten
sei der Situation angemessen und normalpsychologisch (Urk. 65/57/3 S. 10). Der
Gutachter fuhr fort, Einschrankungen fanden sich bei der Geschadigten hinsicht-
lich der gerichteten Aufmerksamkeit sowie der Konzentrationsdauer. Deshalb
empfahl er, weitere Befragungen nur unter speziellen Voraussetzungen durchzu-
fuhren. Konkret gab er u.a. an, eine Befragung sollte zeitlich befristet (maximal 45
Minuten) sein (vgl. Urk. 65/57/3 S. 10), hierbei sei eine wohlwollende, gelassene

und keinesfalls konfrontierende Fragetechnik notwendig (vgl. a.a.0. S. 11).

3.3.2. Offenbar liess sich der Gutachter, dem auch die Videobefragung der
Geschadigten zur Verfugung gestellt wurde, im Rahmen seiner Exploration von
der Geschadigten den hier zur Diskussion stehenden Vorfall in Anwesenheit der
Betreuerin D.___ schildern (vgl. Urk. 65/57/3 S. 9), was freilich nicht seine Auf-
gabe war und was die Verteidigung zu Recht monierte (vgl. Urk. 65/59/7). Ebenso
wenig war es Aufgabe des Gutachters, die Aussagen der Geschadigten zum
Anklagevorwurf zu wirdigen, denn dies obliegt dem Gericht. Seine diesbezugli-
chen Schlussfolgerungen haben daher nicht in die gerichtliche Beurteilung einzu-

fliessen.

3.3.3. Immerhin setzte sich der Gutachter - wie oben zitiert - mit den einzuhalten-
den Modalitaten bei der Durchfuhrung einer Befragung der Geschadigten ausei-
nander und gab dazu Empfehlungen ab, womit er zwangslaufig die Zeugnisfahig-

keit der Geschadigten bejahte.

3.4. Die Geschadigte wurde darauf am 15. Dezember 2011 erneut befragt.
Nachdem in der Zwischenzeit die Schweizerische Strafprozessordnung in Kraft
getreten war, wurde sie als Auskunftsperson einvernommen. Ob angesichts der
Tatsache, dass in diesem Verfahren das alte Prozessrecht anzuwenden ist, diese
Einvernahmeform korrekt war, kann an dieser Stelle - wie zu zeigen sein wird -
offen gelassen werden. Mit der Einvernahme, die auf 08.30 Uhr anberaumt

worden war, konnte aufgrund des verspateten Erscheinens des Verteidigers, erst



um 9.40 angefangen werden. Sie dauerte, mit verschiedenen Unterbriichen bis
um 15.00 Uhr. Daran anschliessend wurde der Geschadigten das Einvernahme-
protokoll vorgelesen, worauf sie dieses mit ihrer Unterschrift als richtig bestatigte.
Wie lange dieser letzte Vorgang in Anspruch nahm, ist dem Einvernahmeprotokoll
nicht zu entnehmen (vgl. Urk. 65/56/2). Jedenfalls steht fest, dass die Geschadig-
te — Wartezeit am Anfang und Pausen eingerechnet - praktisch den ganzen Tag
bei der Staatsanwaltschaft verbrachte. Bertcksichtigt man die oben zitierte
gutachterliche Empfehlung, wonach eine Befragung zeitlich zu befristen gewesen
ware, namlich auf maximal 45 Minuten, so sind erhebliche Zweifel angebracht, ob
mit dem alleinigen Dazwischenschalten von (kurzen) Pausen (vgl. Staatsanwalt-
schaft in Urk. 65/56/2 S. 3) der gutachterlichen Empfehlung dennoch nachgelebt
wurde. Auch hinsichtlich empfohlener Fragetechnik — nach Gutachten ware eine
wohlwollende, gelassene und keinesfalls konfrontierende Fragetechnik anzu-
wenden gewesen — sind Zweifel hinsichtlich deren Einhaltung angebracht, zumal
die Geschadigte sehr oft mit ihren frGheren Aussagen konfrontiert wurde und ihr
mehrfach, teilweise minutenlang, Videosequenzen aus ihrer ersten Aussage

vorgespielt wurden.

3.5. Die Uberforderung der Geschadigten wird aber bei der Visionierung der

Einvernahme, ja schon bei der Durchsicht des Protokolls offenkundig.

3.5.1. Die Geschadigte wird vorerst von den einleitenden, sehr ausfuhrlich
gehaltenen Rechtsbelehrungen (Rechtsbelehrung und Belehrung Opferrechte),
die — wie im Ubrigen die ganze Einvernahme - noch der Protokollfiihrerin diktiert
werden mussten, irritiert. Jedenfalls bringt die Visionierung der entsprechenden
Einvernahmesequenz keine Klarheit dartber, ob die Geschadigte deren Inhalt

auch tatsachlich erfasst.

3.6. Auf den Vorhalt, ob sie sich an die Befragung vor der Kantonspolizei vom
22. September 2008 erinnere, antwortet sie mit ja, auf die anschliessende Frage,
ob sie dabei die Wahrheit gesagt habe, sagt sie nein. Spater in derselben Einver-
nahme gibt sie ohne zu zdgern und auf wiederholtes Nachfragen an, sie kénne
sich an die Einvernahme bei der Polizeibeamtin nicht erinnern (vgl. Urk. 65/56/2

S. 19). Nicht restlos klar bleibt, ob die Geschadigte weiss, was Wahrheit und Luge



ist, zumal sich die diesbezilgliche Abklarung schwierig gestaltete (vgl.
Urk. 65/56/2 S. 5 f.). Z0gernd gibt sie an, sich an die Taxifahrt zu erinnern, gibt
dann auf die anschliessende Frage an, es sei ein Mann gewesen oder eine Frau,
vielleicht eine Frau. Die Frage, ob sie sich sonst noch an die Taxifahrt erinnere,
verneint sie dann doch (Urk. 65/56/2 S. 7).

3.7. Auch zu den einzelnen, Gegenstand des Anklagevorwurfs bildenden

sexuellen Handlungen gibt sie widerspruchlich Auskunft.

3.7.1. Konstant waren ihre Aussagen darin, dass sie an jenem Tag an beiden
Bristen unter den Kleidern beruhrt wurde (vgl. Urk. 65/56/2 S. 8 ff. und Urk. 3
S. 3). Wie der Angeklagte dabei vorging, schilderte sie unterschiedlich: wahrend-
dem sie in der ersten Befragung Kreisbewegungen vormachte (vgl. Urk. 3 S. 3),
gab sie in der spateren Einvernahme an, er habe sie an der Brust nur "gekloben"
(Urk. 65/56/2 S. 9f.).

3.7.2. Die Geschadigte erwahnte sodann, sie sei zwischen den Beinen berlhrt
worden (vgl. Urk. 65/56/2 S. 8 ff. und Urk. 3 S. 3), wobei sie angab, er sei "unter
die Hose gekommen" und habe sie "angelangt", was er nur einmal gemacht habe
(Urk. 65/56/2 S. 10 f.). Auf die Frage, wo er sie genau berihrt habe, sagte sie
"Haare", wobei sie die darauf folgende Frage, ob er ihre Haare, "die sie unten
habe" beruhrt habe, verneinte. Auf den spateren Vorhalt ihrer Aussagen bei der
Polizei, der Taxifahrer habe ihr damals an ihre Scheide gelangt, antwortete sie ja.
Bei der daran anschliessenden Frage, sie habe heute ausgesagt, der Taxifahrer
habe sie nur in der Hose "angelangt", wiederholte sie das Wort "Hose". Den
Hinweis, bei der Polizei habe sie gesagt, dass er dabei Bewegungen gemacht
habe und mit der Hand in die Scheide eingedrungen sei, quittierte sie mit einem
"ja", schwieg im Ubrigen auf den Vorhalt, dariiber habe sie zuvor gar nichts
gesagt (vgl. Urk. 65/56/2 S. 14 f.).

3.7.3. Nicht nachvollziehbar ist ihre Aussage mit Bezug auf den Anklagevorwurf,
der Angeklagte habe seinen Penis aus seiner Hose gezogen. Zuerst verneint sie
die Frage, ob der Taxifahrer einen Korperteil gezeigt habe, der normalerweise

durch Kleider bedeckt sei. Auf Vorhalt ihrer anderslautenden Aussagen bei der



Polizei bejaht sie, sein "Schnabeli" gesehen zu haben. Auf Frage bejaht sie zu
wissen, was ein "Schnabeli" ist, um postwendend zu erklaren, sie wisse nicht, wo
das "Schnabeli" sei und was es sei (vgl. Urk. 65/56/2 S. 16). Im Verlaufe der
darauf anschliessenden Befragung wird dann doch ersichtlich, dass die Gescha-
digte weiss, wovon die Rede ist. Widerspruchlich sind sodann ihre Angaben
daruber, in welche Richtung der Penis schaute. Zuerst sagte sie gemass Video-
band "ine, Mann" (im Protokoll steht: "Aus dem Mann", Urk. 65/56/2 S. 17). Zu
dessen Grosse sagte sie "klein", er habe nach unten geschaut. Auf Vorhalt ihrer
Aussage bei der Polizei, das "Schnabeli" habe nach oben geschaut, antwortete
sie: "una, ja" (im Protokoll steht: Ja gut, vgl. Urk. 65/56/2 S. 17), auf die klarende
Frage, was nun stimme, sagte sie "ufe". Sie bestatigt dann, das "Schnabeli" sei
klein gewesen und blieb dabei auch nach Vorhalt ihrer anderslautenden Aus-
sagen bei der Polizei. Ausserst konfus ist ihre Schilderung dariiber, ob der Ange-
klagte etwas an seinem Penis gemacht habe. Die Antworten variierten und
lauteten hintereinander wie folgt: "Nein, nat gmacht”, "ja", "ja stimmt nid" (im
Protokoll steht: ja, nichts gemacht), "NGt gmacht. Stimmt néd" (vgl. urk. 65/56/2
S. 17 unten f.). Zu guter Letzt erklarte sie, das Schnabeli nicht gesehen zu haben,
was sie denn auch - allerdings nach einer nochmaligen anderslautenden Antwort -

mehrmals bestatigt.

3.7.4. Sie verneint mehrmals, der Polizei gesagt zu haben, dass der Taxifahrer sie
habe kissen wollen (Urk. 65/56/2 S. 19). Als unzutreffend bezeichnete sie ihre
Aussagen bei der Polizei, der Taxifahrer habe ihr gesagt, er wolle mit ihr
"bumsen" und "Kinder machen" (vgl. Urk. 65/56/2 S. 20).

3.7.5. Ab 13:47 Uhr, mithin etliche Stunden nach Beginn der Einvernahme und
nachdem die Geschadigte mehrmals geaussert hatte, gehen zu wollen (vgl.
Videoaufzeichnung, vor der zweitletzten Frage gemass Protokoll S. 20 und bei
der Pause 13:25 Uhr, Protokoll S. 21), wird die Geschadigte mit diversen
Sequenzen aus der ersten Videobefragung konfrontiert (vgl. Urk. 65/56/2
S. 21 ff.). In diesem Zusammenhang ist - abgesehen davon, dass der Gutachter
von einer solchen konfrontierenden Fragetechnik abriet (vgl. Urk. 65/57/3 S. 11) -

vollends unklar, ob die Geschadigte diesen Videosequenzen inhaltlich folgen
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kann. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang aufgefuhrt, dass ihr nach Vorfih-
rung der Anfangssequenz die Frage gestellt wird, ob sie sich erkenne (und nicht
wie im Protokoll steht, ob sie sich nun an die Einvernahme bei der Polizei erinne-
re, vgl. Urk. 65/56/2 S. 21), was sie bejaht. Mit "ja, halbwegs" beantwortet sie die
Frage, ob sie sich an die Einvernahme erinnere, wobei sie davon, was aus dem
Video hervorgeht, nicht Uberzeugt scheint. Zur Videosequenz betreffend Wahl des
Sitzplatzes im Taxi fallt auf, dass die Geschadigte keineswegs den Eindruck ver-
mittelt, als wisse sie, was ihr prasentiert wird, zumal sie auch nicht richtig
zuschaut. An ihre vorgespielten Aussagen zum "Anlagen der Bruste" mag sie sich
nicht erinnern, sie gahnt und will von der Sitznachbarin wissen, wie spat es ist.
Sie schaut auch die Videosequenz 22 teilnahmslos an und lachelt verlegen die
Einvernahmeperson an. Was sie mit der Antwort "guet gsi" meint, ist nicht klar.
Auch bei den weiteren Vorfihrungen schaut sie immer wieder zur Sitznachbarin
(oder spricht zu ihr) und zum Fenster hinaus. Wahrend der sehr langen Video-
sequenz zum Vorfall mit dem "Schnabeli" schittelt sie den Kopf, lacht als sie das
Wort "pisello” (ital. umgangssprachlich flr Penis) hort und fragt am Schluss, ob es
nun fertig (gemeint die Einvernahme) sei. Als ihr um 14:20 Uhr eine erneute
Pause angekundigt wird und sie realisiert, dass die Einvernahme danach noch

fortgesetzt wird, seufzt sie enttauscht "scho wieder"!

3.8. Die obigen Ausfuhrungen zeigen, dass die Geschadigte in dieser zweiten
Einvernahme zwar gewisse sexuelle Handlungen erwahnt, dass sie andere aber
trotz Konfrontation mit ihrer frGheren Darstellung in Abrede stellt oder wider-
spruchlich schildert. Im Ergebnis kann daher nicht gesagt werden, die Einver-
nahme habe die bereits aufgrund der ersten Befragung bestehenden Unklar-
heiten, auf welche im Bericht zur Videobefragung vom 22. September 2008
hingewiesen wurde (vgl. Urk. 3), ausraumen kénnen. Bestatigung fanden indes-
sen die im Bericht der Fachpsychologin |.__ anlasslich der ersten
Videobefragung festgehaltenen Wahrnehmungen (vgl. Urk. 4), namentlich, dass
ihre Konzentrationsfahigkeit und Ausdauer stark eingeschrankt sind und bald zu
ersten Ermuddungserscheinungen kommt und dass ihre Handlungs- und Sprach-
fahigkeit sowie Vorstellungskraft eingeschrankt sind. Mit der Fachpsychologin

gelangt man auch nach der zweiten Einvernahme zum Schluss, dass es nicht
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moglich ist, gewisse Ablaufe, Situationen und Handlungen detailliert zu erfragen

(vgl. Urk. 4 S. 2), welche Defizite auf inre Behinderung zurtuckzufuhren sind.

4.  Wiurdigung der Aussagen des Angeklagten

4.1. Der Angeklagte bestritt in samtlichen Einvernahmen die ihm in der Anklage
zu Last gelegten Ubergriffe auf die Geschéadigte. Insgesamt wurde er wahrend der
Untersuchung vier Mal einvernommen (vgl. Urk. 5/1, 5/2, 5/3 und 5/4). Weiter
ausserte er sich anlasslich der Hauptverhandlung vor Vorinstanz (Prot. | S. 7 ff.)
und an den Berufungsverhandlungen (Prot. II. S. 4 ff. und S. 19). Erstmals wurde
er am 14. Januar 2009 polizeilich befragt, mithin mehr als 4 Monate nach der

fraglichen Fahrt, welche am 2. September 2008 stattfand.

4.2. Von Anfang an berichtete er gleichbleibend Uber jene Taxifahrt, namentlich
dass die Geschadigte ihm den Kofferraumdeckel auf den Kopf geschlagen habe,
sodass er geblutet habe und dass sie durch Zuschlagen der Autoture ihm die
Finger im Turrahmen einklemmte, als er versuchte, den in der Ture eingeschlos-
senen Sicherheitsgurt hervorzuholen. Weiter gab er unumwunden zu, deswegen
wltend gewesen zu sein und auf der ganzen Fahrt geflucht zu haben (Urk. 5/1,
5/2, Prot. | S. 9 ff., Prot. Il S. 7 ff.). Diese Vorfalle waren doch nicht alltaglich,
weshalb - entgegen der Vorinstanz (vgl. Urk. 44 S. 12) - nicht Uberrascht, dass er
sich an diese Fahrt nach Uber 4 Monaten sofort erinnern konnte. Dazu kommt,
dass er durch seinen Arbeitgeber aufgrund der Mitteilung des Behindertenheims,
das ihn nicht mehr winschte (vgl. Urk. 6/3), auf diese Fahrt angesprochen worden
war (Urk. 5/1 S. 6), weshalb diese Fahrt alles andere als ein gewdhnliches

Ereignis war.

4.3. Fest steht aufgrund der Aussagen der Betreuerinnen der Geschadigten
C.  und D.____ |, dass die Geschadigte an jenem Tag wie eine Furie aus
dem Taxi sprang und vollig aufgewuhlt und durcheinander war (D.___ : vgl. Urk.
6/2 S. 1und Urk. 6/5; C.___ :vgl. Urk. 6/7 S. 3). Berucksichtigt man die Anga-
ben des Angeklagten, namlich dass er aufgrund der Kofferraumdeckel- und der
Sicherheitsgurtgeschichte witend war und wahrend der ganzen Fahrt fluchte, so

war sein (unangebrachtes) Verhalten durchaus geeignet, der Geschadigten Angst
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einzufléssen und sie aufzuwlhlen. Schliesslich bestatigte sie selber, der Ange-
klagte sei witend auf sie gewesen sowie laut, bose und frech, was sie aufgeregt
und durcheinander gebracht habe (vgl. Urk. 65/56/2 S. 24 f.). Wenn die Vertrete-
rin der Geschadigten geltend macht, der Angeklagte habe bis zur polizeilichen
Einvernahme (4 2 Monate spater) genugend Zeit gehabt, sich eine Geschichte
zurechtzulegen, weshalb die Geschadigte sich am Ende der Fahrt in einem auch
fur ihn ersichtlichschlechten Zustand befunden hatte (vgl. Urk. 27 S. 3, Urk. 78 S.
7), so ist vorerst darauf hinzuweisen, dass der Angeklagte den Zeitpunkt seiner
spat erfolgten Befragung nicht beeinflussen konnte und er damit das Versaumnis
der Untersuchungsbehorde nicht zu verantworten hat. Wie nachfolgend noch ge-
zeigt wird, sind zudem aufgrund der Schilderungen der Geschadigten gegenuber
den Betreuerinnen auch Anhaltspunkte vorhanden, welche flur die Darstellung des
Angeklagten sprechen. Darauf verwies auch die Verteidigung (Urk.76 S. 11). Zu
guter Letzt ist in diesem Zusammenhang noch zu erwahnen, dass eine sofortige
Einvernahme des Angeklagten auch zu seiner Entlastung hatte fihren konnen,
zumal er an jenem Tag Verletzungen am Kopf und an den Fingern davon
getragen haben will, welche feststellbar gewesen waren. Nachdem er von Anfang
an geltend gemacht hatte, an jenem Tag in Eile gewesen zu sein, weil er die
Kinder aus dem Hort abzuholen hatte, kann aus der Tatsache, dass er nicht beim
Betreuungspersonal vorsprach, um die Vorfalle zu schildern, letztlich nichts

Belastendes abgeleitet werden.

4.4. Zwar ist aufgrund der Aussagen des Angeklagten nicht restlos klar, ob die
Tasche der Geschadigten fur die Fahrt schlussendlich doch im Kofferraum
platziert wurde. Diesem Umstand kommt indessen deshalb nur eine marginale
Bedeutung zu, als die Geschadigte gegenuber der Betreuerin E.__ an jenem
Tag ihre Auseinandersetzung mit dem Angeklagten dartber, ob ihre Tasche in
den Kofferraum gestaut werden sollte oder nicht, schilderte (vgl. Zeugenaussage
C.__ ,Urk. 6/7 S. 6), womit diese Begebenheit nicht als Erfindung des Ange-
klagten bezeichnet werden kann. Weiter schilderte die Geschadigte der Betreue-
rin C.___ | der Angeklagte habe ihr beim Angurten helfen wollen, welche Hilfe
sie freilich nicht wollte (vgl. Urk. 6/7 S. 6), was wiederum mit seinen Angaben, er

habe mit dem Sicherheitsgurt hantiert, Ubereinstimmt. Damit kann aber nicht ent-
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scheidend sein, dass die Geschadigte gegentber ihrer Vertreterin die Koffer-
raumgeschichte zwar lustig fand, sie dann aber in Abrede stellte (vgl. Aussagen in
Prot. | S. 7 und Urk. 56/1 S. 2).

4.5. Die Vertreterin der Geschadigten schliesst aus dem Verhalten des Ange-
klagten gegenuber seinem Arbeitgeber, seine Darstellung kdnne nicht stimmen
(vgl. Urk. 27 S. 4). Dem ist entgegenzuhalten, dass der Angeklagte zwar durch
die Disponentin J.__ seines Arbeitgebers darlber orientiert wurde, dass je-
mand vom Behindertenheim wegen dieser Fahrt angerufen hatte (vgl. Urk. 5/1 S.
6). Ob ihm dabei der Grund des Anrufs des Behindertenheims, namentlich der
Belastigungsvorwurf, mitgeteilt wurde, steht nicht fest (vgl. Urk. 5/1 S. 6) und wur-
de auch nicht weiter, beispielsweise durch Zeugeneinvernahmen, abgeklart. Denn
die einzige Zeugin aus dem Arbeitgeberkreis des Angeklagten, verneinte, mit ihm
Uber den Inhalt dieses Telefonanrufs gesprochen zu haben (vgl. Urk. 6/1 S. 2).
Wenn nun der Angeklagte in Unkenntnis des ihm gemachten Belastigungs-
vorwurfs auf die Frage der Disponentin J._ | die ihn nach dem Geschehenen
fragte, antwortete, dass es nicht wichtig sei und dass "das" (wohl die Geschadigte
gemeint) eine dumme Kuh sei (vgl. Urk. 5/1 S. 6), so steht dies durchaus im
Einklang mit seiner Schilderung der Ereignisse, insbesondere mit seinem

damaligen Gemutszustand.

4.6. Nachdem die Zeugin G._____ in Ubereinstimmung mit dem Angeklagten
schilderte, es sei nichts Aussergewdhnliches, dass die Geschadigte an jenem Tag
nach der Fahrt das Promobil Kartli nicht abgegeben habe, weil oft auf Kredit ge-
fahren werde (vgl. Urk. 6/1, Prot. Il S. 25), so Iasst sich auch aus diesem Umstand
- dies entgegen der Vertretung der Geschadigten (vgl. Urk. 27 S. 5, Urk. 78 S. 7) -

nichts dem Angeklagten Belastendes herleiten.

4.7. Der Angeklagte zeigte sich wahrend der ganzen Untersuchung und auch vor
Gericht emp0ort Uber die ihm gemachten Vorwurfen, was angesichts der Tatsache,
dass es sich um gravierende Verfehlungen handelt, dies wiederum entgegen den

Vorbringen der Geschadigtenvertretung, durchaus nachvollziehbar ist.



- 24 -

4.8. Zusammenfassend sind aus den Aussagen des Angeklagten insgesamt
keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche Zweifel an seiner gleichbleibenden

Schilderung aufkommen lassen.

5. Zusammenfassende Wirdigung

5.1. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussagen der
Geschadigten insgesamt nicht die fur einen Schuldspruch des Angeklagten nétige
Uberzeugungskraft aufweisen. Sie schilderte zwar einzelne Tathandlungen wie-
derholt, sie ausserte sich indessen dazu ausserst widerspruchlich und stellte sie
dann teilweise in Abrede. Aus ihren Schilderungen gegenuber den Betreuerinnen
unmittelbar nach der fraglichen Taxifahrt gingen verschiedene sexuelle Handlun-
gen, die sie anlasslich ihrer spateren Befragungen erwahnte, nicht hervor (vgl.
Urk. 6/5 S. 3, 6/7 S.3). Die ausdrickliche Frage der Betreuerin D._ | ob der
Angeklagte ihr unter die Hose gegriffen habe, verneinte sie gar (vgl. Urk. 6/2
S.1).

5.2. Auch die Tatsache, dass die Geschadigte bei ihrer Ankunft im Wohnheim,
mithin unmittelbar nach dem Vorfall, in Rage war und wie eine Furie das Auto ver-
liess, lasst nicht zwingend, jedenfalls nicht mit der noétigen Sicherheit, auf einen
sexuellen Missbrauch der Geschadigten durch den Angeklagten schliessen. Denn
nach seiner Darstellung war dieses Verhalten der Geschadigten - wie gesehen -
mit seiner auf der Fahrt an die Adresse der Geschadigten losgelassenen Schimpf-
tirade begrundet. Dazu war es bereits vor Antritt der Fahrt gekommen, nachdem
er sich nach einem Disput hinsichtlich der Frage, ob die Tasche der Geschadigten
in den Kofferraum verstaut wird und der anschliessenden Mithilfe beim Angurten
der Geschadigten auf dem Beifahrersitz - wie ihm nicht widerlegt werden kann -,
Verletzungen am Kopf bzw. an den Fingern zugezogen hatte. Damit steht letztlich
lediglich fest, dass sich vor Antritt oder auf der Fahrt etwas Aussergewohnliches
und fur die Geschadigte Unerfreuliches ereignet haben muss, was aber mit der
unangebrachten Schimpftirade des Angeklagten ihr gegenltber und nicht nach-

weisbar mit einem sexuellen Ubergriff zusammenhangen kann.
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5.3. Nach alledem kann nicht gesagt werden, der eingeklagte Sachverhalt sei
erstellt, was in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zum Freispruch des
Angeklagten fuhrt.

VL. Zivilanspriiche

1. Wie eingangs erlautert, erwuchs die Vormerknahme der Vorinstanz betreffend
Verzicht der Geschadigten auf Schadenersatz und Genugtuung (Dispositiv
Ziffer 4) in Rechtskraft.

2. Vorliegend stinde aber auch der Ausgang des Verfahrens - namlich der Frei-
spruch des Angeklagten - einem Eintreten auf das Genugtuungs- und Schaden-

ersatzbegehren der Geschadigten im Weg.

VII. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Kosten

1.1. Die Auflage der Kosten und die Zusprechung einer Entschadigung im
Rechtsmittelverfahren erfolgen in der Regel im Verhaltnis von Obsiegen und
Unterliegen der Verfahrensbeteiligten (§ 396a StPO/ZH). Im Berufungsverfahren
unterliegen die Staatsanwaltschaft und die Geschadigte mit ihren Antragen auf
Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils. Demgegenuiber obsiegt der Angeklagte
mit seinen Antragen vollumfanglich. Es erscheint hier nicht opportun, die Gescha-
digte mit Kosten zu belasten. Demgemass fallt eine Gerichtsgebuhr fur das
Berufungsverfahren ausser Ansatz und die Kosten, einschliesslich derjenigen der
amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Geschadigtenvertretung, sind auf

die Gerichtskasse zu nehmen.

1.2. Angesichts des Ausganges des Prozesses besteht kein Raum fur eine
Kostenauflage an den Angeklagten, auch hinsichtlich der Kosten der ersten
Instanz. Damit sind auch die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen

Verfahrens - wobei die erfolgte Kostenfestsetzung zu bestatigen ist (vgl. Dispositiv
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Ziffer 5) -, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unent-

geltlichen Geschadigtenvertretung, auf die Gerichtskasse zu nehmen.

2. Entschadigung

2.1. Gemass den §§ 191 und 43 Abs. 2 StPO/ZH ist dem Freigesprochenen eine
Entschadigung fur die aus dem Verfahren erwachsenen Kosten und Umtriebe aus
der Staatskasse zuzusprechen. Der Anspruch wird dadurch eingeschrankt, dass
gemass § 43 Abs. 2 StPO/ZH in Verbindung mit § 191 StPO/ZH nur wesentliche
Kosten und Umtriebe zu entschadigen sind. Fur den im Sinne von § 191 StPO/ZH
relevanten Schaden ist der haftpflichtrechtliche Schadensbegriff heranzuziehen.
Zu den wesentlichen Kosten gehoren die Verteidigungskosten. Dabei ist grund-
satzlich die Verordnung des Obergerichtes Uber die Anwaltsgebihren (AnwGebV)

massgebend.

2.2. Die Verteidigung wurde mit Verfugung vom 10. Juli 2009 (vgl. Urk. 8/7 S. 2)
erst ab 2. Juli 2009 (Datum des Begehrens, vgl. Urk. 8/6) in eine amtliche umge-
wandelt. Fir Bemuhungen bis zu diesem Zeitpunkt stellte der Verteidiger den
Betrag von Fr. 1'900.-- in Rechnung, welchen er vom Angeklagten als Akonto-
zahlung verlangt hatte (vgl. Prot. Il S. 10 und Urk. 40). Dieser Betrag erscheint,
nachdem sich die Entschadigung nach den §§ 10 und 11 der AnwGebV vom
21. Juni 2006 richtet (vgl. § 25 der AnwGebV vom 8. September 2010) und
vor der Umwandlung der erbetenen in eine amtliche Verteidigung nebst der
Instruktion auch diverse Einvernahmen stattfanden (vgl. Urk. 5/2, 5/3, 6/1 und

6/5), angemessen und ist dem Angeklagten zuzusprechen.

3. Genugtuung

3.1. Werden die Kosten des Verfahrens dem Angeklagten nicht auferlegt, hat
das Gericht dartber zu befinden, ob dem Angeklagten eine Genugtuung aus der
Staatskasse auszurichten ist (§ 191 i.V.m. § 43 StPO/ZH). Eine angemessene
Geldsumme als Genugtuung ist zu leisten, wenn der Angeschuldigte durch das
Strafverfahren in seinen personlichen Verhaltnissen schwer verletzt worden ist.

Die Genugtuung hat somit zum Ziel, eine vom Angeschuldigten erlittene immate-
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rielle Unbill auszugleichen (Wallimann Baur Ruth, Entschadigung und Genugtu-
ung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zurcherischen
Untersuchungsverfahren, Diss., Zurich 1998, S. 3). Eine immaterielle Unbill ent-
steht durch die Verletzung eines Wertes innerhalb der Personlichkeitsrechte, mit-
unter also von Werten, die einer Person schon allein aufgrund ihrer Existenz
zwingend zustehen, demnach alle physischen, psychischen, moralischen und
sozialen Werte. Die Verletzung in den personlichen Verhaltnissen kann ver-
schiedenen Ursprungs sein. Sie kann beispielsweise durch Zwangsmassnahmen
hervorgerufen werden, grundsatzlich aber in allen Umstanden liegen, welche
durch die Untersuchung bzw. das Strafverfahren kausal verursacht worden sind.
Dass eine solche schwere Verletzung in den personlichen Verhaltnissen tat-
sachlich vorliegt, hat der Angeklagte zumindest glaubhaft darzutun (vgl. Schmid
(1999), in: Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons
Zurich, § 43 N 18). Durch das Strafverfahren konnen insbesondere das Recht der
personlichen Freiheit, der Ruf und das Ansehen sowie die Gesundheit des Ange-
schuldigten nachteilig tangiert werden. Eine entsprechende Verletzung kann sich
in verschiedenen Zustanden offenbaren, so als physische Schmerzen, psychische
Beeintrachtigungen wie Krankung oder Ehrverlust oder einer allgemeinen
Verminderung der Lebensfreude. Das Gesetz sieht vor, lediglich eine schwere
Verletzung in den personlichen Verhaltnissen eines Angeklagten zu entschadi-
gen. Dies bedeutet, dass eine relativ hohe Intensitat der Verletzung vorliegen
muss. Ob dies der Fall ist, entscheidet sich nach dem Interesse des betroffenen
Angeschuldigten am verletzten Rechtsgut. Je einschneidender ein bestimmtes,
durch das Verfahren verursachtes Ereignis fir den Angeschuldigten ist, desto e-
her ist ihm eine Genugtuung auszurichten. Die Frage, ob eine Beeintrachtigung
genugend intensiv ist, muss anhand des konkreten Falles eruiert werden, wobei
auf einen Durchschnittsmassstab abgestellt werden kann (Wallimann Baur,
a.a.0., S. 129-131). Die HOohe der Genugtuung richtet sich nach der Schwere der
Verletzung in den personlichen Verhaltnissen und deren Einwirkung auf die
Personlichkeit des Angeschuldigten sowie dessen allfalliges Selbstverschulden.
Nicht massgebend fur die Hohe der Genugtuung sind die wirtschaftlichen Ver-
haltnisse des Angeschuldigten (vgl. Schmid, a.a.0., § 43 N 20).
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Angesichts des schwerwiegenden Vorwurfs gegen den Angeklagten, der ihn
insbesondere gegenuber seinem Arbeitgeber bloss stellte, liegt eine schwere
Verletzung in der Personlichkeit des Angeklagten zweifellos vor. Die Ausrichtung

einer Genugtuung ist damit gerechtfertigt.

Der Betrag der Genugtuung ist auf Fr. 1'000.-- - mithin wie von der Verteidigung

verlangt (vgl. Prot. Il S. 10 f.) - festzusetzen.

Das Gericht beschliesst:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom

14. Dezember 2009 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"4. Es wird vorgemerkt, dass die Geschadigte B. auf die Geltendmachung von Scha-

denersatz und Genugtuung verzichtet hat."

2. Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Das Gericht erkennt:

1.  Der Angeklagte A. ist der sexuellen Noétigung im Sinne von Art. 189
Abs. 1 StGB nicht schuldig und wird freigesprochen.

2. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 5) wird bestatigt.

3. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die Kosten der Untersuchung
und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, einschliesslich derjenigen der
amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Geschadigtenvertretung,

werden auf die Gerichtskasse genommen.

4. Dem Angeklagten wird eine Prozessentschadigung von Fr. 1'900.-- fur die
ursprunglich erbetene anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse

zugesprochen.
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Dem Angeklagten werden Fr. 1'000.-- als Genugtuung aus der Gerichtskas-

se zugesprochen.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Angeklagten (Ubergeben)

- die Geschadigtenvertreterin lic. iur. Y. im Doppel fur sich und
zuhanden der Geschadigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Angeklagten

- die Geschadigtenvertreterin lic. iur. Y. im Doppel fur sich und
zuhanden der Geschadigten

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalliger Rechts-

mittel an

- die Vorinstanz
- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die Kantonspolizei Zurich, ..., mit separatem Schreiben
(§ 34a POG)

- die Koordinationsstelle VOSTRA mittels Kopie von Urk. 11/2

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

OBERGERICHT DES KANTONS ZURICH
|. Strafkammer

Der Vorsitzende: Die juristische Sekretarin:

Oberrichter Dr. iur. F. Bollinger lic. iur. C. Baumgartner
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	Unabhängig von der "mangelhaften Sachverhaltsdarstellung" beanstandete die Verteidigung die durch die Vorinstanz vorgenommene rechtliche Würdigung (vgl. Urk. 37 S. 2).
	2. Anlässlich der Berufungsverhandlung brachte der Verteidiger folgendes vor (Urk. 52 u. Prot. II S. 10-11): Ausgangspunkt des gegen den Angeklagten bestehenden Verdachtes und eigentliches Kernbeweismittel im vorliegenden Verfahren stellten die von de...
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	1. Allgemeines zur Beweiswürdigung und zum Grundsatz in dubio pro reo
	1.1. Nachdem der Angeklagte die in der Anklageschrift gegen ihn erhobenen Vorwürfen in Abrede stellt, sind die bestrittenen Sachverhalte aufgrund der Untersuchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Argumente nach den allgemein gültigen Beweisrege...
	1.2. In diesem Zusammenhang hat bereits die Vorinstanz auf den Grundsatz der freien Beweiswürdigung und auf die Maxime "im Zweifel für den Angeklagten" hingewiesen und dazu die massgeblichen theoretischen Richtlinien zusammengefasst (vgl. Urk. 44 S. ...
	1.3. Ergänzend ist auszuführen, dass das Bundesgericht bei der Aussagenwürdigung in seiner neueren Rechtsprechung von der sogenannten Nullhypothese ausgeht (BGE 129 I 49 E. 5; Entscheid vom 19. Juni 2008, 6B_96/2008). Zu überprüfen ist mit anderen Wor...

	2. Zu den Aussagen
	2.1. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid vorerst die Aussagen des Angeklagten, diejenigen der Geschädigten in ihrer ersten Einvernahme sowie jene ihrer  Betreuungspersonen C._____ und D._____, die als Zeuginnen befragt wurden, zusammengefasst (Urk. ...
	2.2. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Angeklagten führte die Vorinstanz aus, es sei zu beachten, dass er keiner Wahrheitspflicht unterliege und ein Interesse daran habe, das Geschehen in einem für ihn günstigen Licht erscheinen zu  lassen (Urk. 44...
	2.3. Im Folgenden sind die verschiedenen Aussagen hinsichtlich ihrer Glaubhaftigkeit im Einzelnen zu würdigen.

	3. Würdigung der Aussagen der Geschädigten
	3.1. Die Geschädigte wurde ein erstes Mal am 22. September 2008, mithin  beinahe drei Wochen nach dem Vorfall vom 2. September 2008 befragt. Ihre  Befragung wurde auf Video aufgenommen (vgl. 2 DVD in Urk. 2, vgl. dazu auch die Berichte in Urk. 3 und 4...
	3.2. Vorweg ist festzuhalten, dass die aufgeführte zeitliche Distanz zwischen  Ereignis und Aussage hohe Anforderungen an das Erinnerungsvermögen und die Gedächtnisleistung eines jeden Menschen stellt. Nicht erstaunlich ist daher, dass dieser zeitlich...
	3.3. Es wurde im Beschluss vom 29. September 2010 festgehalten, dass der Frage nach der Zeugnisfähigkeit (und nicht der Zurechnungsfähigkeit, wie der  Beschluss im Gutachten falsch zitiert wird, vgl. Urk. 65/57/3 S. 2) der Geschädigten aufgrund ihrer ...
	3.3.1. Die Staatsanwaltschaft liess diesbezüglich ein medizinisches Gutachten  erstellen. Der Gutachter kam dabei zum Schluss, die Geschädigte sei in der Lage (und sie sei es auch in den bereits erfolgten Explorationen gewesen), den Sinn der Befragung...
	3.3.2. Offenbar liess sich der Gutachter, dem auch die Videobefragung der  Geschädigten zur Verfügung gestellt wurde, im Rahmen seiner Exploration von der Geschädigten den hier zur Diskussion stehenden Vorfall in Anwesenheit der Betreuerin D._____ sch...
	3.3.3. Immerhin setzte sich der Gutachter - wie oben zitiert - mit den einzuhaltenden Modalitäten bei der Durchführung einer Befragung der Geschädigten auseinander und gab dazu Empfehlungen ab, womit er zwangsläufig die Zeugnisfähigkeit der Geschädigt...
	3.4. Die Geschädigte wurde darauf am 15. Dezember 2011 erneut befragt. Nachdem in der Zwischenzeit die Schweizerische Strafprozessordnung in Kraft getreten war, wurde sie als Auskunftsperson einvernommen. Ob angesichts der Tatsache, dass in diesem Ver...
	3.5. Die Überforderung der Geschädigten wird aber bei der Visionierung der  Einvernahme, ja schon bei der Durchsicht des Protokolls offenkundig.
	3.5.1. Die Geschädigte wird vorerst von den einleitenden, sehr ausführlich  gehaltenen Rechtsbelehrungen (Rechtsbelehrung und Belehrung Opferrechte), die – wie im Übrigen die ganze Einvernahme - noch der Protokollführerin diktiert werden mussten, irri...
	3.6. Auf den Vorhalt, ob sie sich an die Befragung vor der Kantonspolizei vom 22. September 2008 erinnere, antwortet sie mit ja, auf die anschliessende Frage, ob sie dabei die Wahrheit gesagt habe, sagt sie nein. Später in derselben Einvernahme gibt s...
	3.7. Auch zu den einzelnen, Gegenstand des Anklagevorwurfs bildenden  sexuellen Handlungen gibt sie widersprüchlich Auskunft.
	3.7.1. Konstant waren ihre Aussagen darin, dass sie an jenem Tag an beiden Brüsten unter den Kleidern berührt wurde (vgl. Urk. 65/56/2 S. 8 ff. und Urk. 3  S. 3). Wie der Angeklagte dabei vorging, schilderte sie unterschiedlich: währenddem sie in der ...
	3.7.2. Die Geschädigte erwähnte sodann, sie sei zwischen den Beinen berührt worden (vgl. Urk. 65/56/2 S. 8 ff. und Urk. 3 S. 3), wobei sie angab, er sei "unter die Hose gekommen" und habe sie "angelangt", was er nur einmal gemacht habe (Urk. 65/56/2 S...
	3.7.3. Nicht nachvollziehbar ist ihre Aussage mit Bezug auf den Anklagevorwurf, der Angeklagte habe seinen Penis aus seiner Hose gezogen. Zuerst verneint sie die Frage, ob der Taxifahrer einen Körperteil gezeigt habe, der normalerweise durch Kleider b...
	3.7.4. Sie verneint mehrmals, der Polizei gesagt zu haben, dass der Taxifahrer sie habe küssen wollen (Urk. 65/56/2 S. 19). Als unzutreffend bezeichnete sie ihre Aussagen bei der Polizei, der Taxifahrer habe ihr gesagt, er wolle mit ihr  "bumsen" und ...
	3.7.5. Ab 13:47 Uhr, mithin etliche Stunden nach Beginn der Einvernahme und nachdem die Geschädigte mehrmals geäussert hatte, gehen zu wollen (vgl.  Videoaufzeichnung, vor der zweitletzten Frage gemäss Protokoll S. 20 und bei der Pause 13:25 Uhr, Prot...
	3.8. Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Geschädigte in dieser zweiten Einvernahme zwar gewisse sexuelle Handlungen erwähnt, dass sie andere aber trotz Konfrontation mit ihrer früheren Darstellung in Abrede stellt oder widersprüchlich schildert. ...

	4. Würdigung der Aussagen des Angeklagten
	4.1. Der Angeklagte bestritt in sämtlichen Einvernahmen die ihm in der Anklage zu Last gelegten Übergriffe auf die Geschädigte. Insgesamt wurde er während der Untersuchung vier Mal einvernommen (vgl. Urk. 5/1, 5/2, 5/3 und 5/4). Weiter äusserte er sic...
	4.2. Von Anfang an berichtete er gleichbleibend über jene Taxifahrt, namentlich dass die Geschädigte ihm den Kofferraumdeckel auf den Kopf geschlagen habe, sodass er geblutet habe und dass sie durch Zuschlagen der Autotüre ihm die  Finger im Türrahmen...
	4.3. Fest steht aufgrund der Aussagen der Betreuerinnen der Geschädigten C._____ und D._____, dass die Geschädigte an jenem Tag wie eine Furie aus dem Taxi sprang und völlig aufgewühlt und durcheinander war (D._____: vgl. Urk. 6/2 S. 1 und Urk. 6/5; C...
	4.4. Zwar ist aufgrund der Aussagen des Angeklagten nicht restlos klar, ob die Tasche der Geschädigten für die Fahrt schlussendlich doch im Kofferraum  platziert wurde. Diesem Umstand kommt indessen deshalb nur eine marginale Bedeutung zu, als die Ges...
	4.5. Die Vertreterin der Geschädigten schliesst aus dem Verhalten des Angeklagten gegenüber seinem Arbeitgeber, seine Darstellung könne nicht stimmen (vgl. Urk. 27 S. 4). Dem ist entgegenzuhalten, dass der Angeklagte zwar durch die Disponentin J._____...
	4.6. Nachdem die Zeugin G._____ in Übereinstimmung mit dem Angeklagten schilderte, es sei nichts Aussergewöhnliches, dass die Geschädigte an jenem Tag nach der Fahrt das Promobil Kärtli nicht abgegeben habe, weil oft auf Kredit gefahren werde (vgl. Ur...
	4.7. Der Angeklagte zeigte sich während der ganzen Untersuchung und auch vor Gericht empört über die ihm gemachten Vorwürfen, was angesichts der Tatsache, dass es sich um gravierende Verfehlungen handelt, dies wiederum entgegen den Vorbringen der Gesc...
	4.8. Zusammenfassend sind aus den Aussagen des Angeklagten insgesamt  keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche Zweifel an seiner gleichbleibenden  Schilderung aufkommen lassen.

	5. Zusammenfassende Würdigung
	5.1. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussagen der  Geschädigten insgesamt nicht die für einen Schuldspruch des Angeklagten nötige Überzeugungskraft aufweisen. Sie schilderte zwar einzelne Tathandlungen wiederholt, sie äusserte sich ...
	5.2. Auch die Tatsache, dass die Geschädigte bei ihrer Ankunft im Wohnheim, mithin unmittelbar nach dem Vorfall, in Rage war und wie eine Furie das Auto verliess, lässt nicht zwingend, jedenfalls nicht mit der nötigen Sicherheit, auf einen sexuellen M...
	5.3. Nach alledem kann nicht gesagt werden, der eingeklagte Sachverhalt sei  erstellt, was in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zum Freispruch des Angeklagten führt.
	VI.  Zivilansprüche
	1. Wie eingangs erläutert, erwuchs die Vormerknahme der Vorinstanz betreffend Verzicht der Geschädigten auf Schadenersatz und Genugtuung (Dispositiv  Ziffer 4) in Rechtskraft.
	2. Vorliegend stünde aber auch der Ausgang des Verfahrens - nämlich der Freispruch des Angeklagten - einem Eintreten auf das Genugtuungs- und Schadenersatzbegehren der Geschädigten im Weg.
	VII.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	1. Kosten
	1.1. Die Auflage der Kosten und die Zusprechung einer Entschädigung im Rechtsmittelverfahren erfolgen in der Regel im Verhältnis von Obsiegen und  Unterliegen der Verfahrensbeteiligten (§ 396a StPO/ZH). Im Berufungsverfahren unterliegen die Staatsanwa...
	1.2. Angesichts des Ausganges des Prozesses besteht kein Raum für eine  Kostenauflage an den Angeklagten, auch hinsichtlich der Kosten der ersten  Instanz. Damit sind auch die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens - wobei die er...

	2. Entschädigung
	2.1. Gemäss den §§ 191 und 43 Abs. 2 StPO/ZH ist dem Freigesprochenen eine Entschädigung für die aus dem Verfahren erwachsenen Kosten und Umtriebe aus der Staatskasse zuzusprechen. Der Anspruch wird dadurch eingeschränkt, dass gemäss § 43 Abs. 2 StPO/...
	2.2. Die Verteidigung wurde mit Verfügung vom 10. Juli 2009 (vgl. Urk. 8/7 S. 2) erst ab 2. Juli 2009 (Datum des Begehrens, vgl. Urk. 8/6) in eine amtliche umgewandelt. Für Bemühungen bis zu diesem Zeitpunkt stellte der Verteidiger den  Betrag von Fr....

	3. Genugtuung
	3.1. Werden die Kosten des Verfahrens dem Angeklagten nicht auferlegt, hat das Gericht darüber zu befinden, ob dem Angeklagten eine Genugtuung aus der Staatskasse auszurichten ist (§ 191 i.V.m. § 43 StPO/ZH). Eine angemessene Geldsumme als Genugtuung ...

	Das Gericht beschliesst:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom 14. Dezember 2009 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Das Gericht erkennt:
	1. Der Angeklagte A._____ ist der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB nicht schuldig und wird freigesprochen.
	2. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 5) wird bestätigt.
	3. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Geschädigtenvertretung, werden auf die Gerichtskasse ge...
	4. Dem Angeklagten wird eine Prozessentschädigung von Fr. 1'900.-- für die ursprünglich erbetene anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse  zugesprochen.
	5. Dem Angeklagten werden Fr. 1'000.-- als Genugtuung aus der Gerichtskasse zugesprochen.
	6. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Angeklagten (übergeben)
	 die Geschädigtenvertreterin lic. iur. Y._____ im Doppel für sich und  zuhanden der Geschädigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Angeklagten
	 die Geschädigtenvertreterin lic. iur. Y._____ im Doppel für sich und  zuhanden der Geschädigten
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die Vorinstanz
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Kantonspolizei Zürich, …, mit separatem Schreiben  (§ 34a POG)
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mittels Kopie von Urk. 11/2

	7. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

